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Bestimmungen in Ziffer 3 im Zweijahreszeitraum 2008-2009
Verpflichtungen zur Deckung unvorhergesehener und außer-
ordentlicher Ausgaben einzugehen, die sich entweder wäh-
rend des Zweijahreszeitraums oder danach ergeben, wobei
die Zustimmung des Beratenden Ausschusses für folgende
Verpflichtungen nicht erforderlich ist:

a) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von
8 Millionen US-Dollar pro Jahr im Zweijahreszeitraum 2008-
2009, von denen der Generalsekretär bestätigt, dass sie mit
der Wahrung des Friedens und der Sicherheit im Zusammen-
hang stehen;

b) Verpflichtungen, von denen der Präsident des Inter-
nationalen Gerichtshofs bestätigt, dass sie sich auf folgende
Ausgaben beziehen:

i) die Bestellung von Ad-hoc-Richtern (Artikel 31 des
Statuts des Internationalen Gerichtshofs), bis zu einem
Höchstbetrag von insgesamt 200.000 Dollar;
ii) die Vorladung von Zeugen und die Ernennung von
Sachverständigen (Artikel 50 des Statuts) sowie die Er-
nennung von Beisitzern (Artikel 30 des Statuts), bis zu ei-
nem Höchstbetrag von insgesamt 50.000 Dollar;
iii) die Belassung von nicht wiedergewählten Richtern
im Amt bis zum Abschluss der Fälle, mit denen sie befasst
sind (Artikel 13 Absatz 3 des Statuts), bis zu einem
Höchstbetrag von insgesamt 40.000 Dollar;
iv) die Zahlung von Ruhegehältern und Reise- und Um-
zugskosten an in den Ruhestand tretende Richter sowie
von Reise- und Umzugskosten und Einrichtungsbeihilfen
an die Mitglieder des Gerichtshofs (Artikel 32 Absatz 7
des Statuts), bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt
410.000 Dollar;
v) die Tätigkeit des Gerichtshofs oder seiner Kammern
außerhalb von Den Haag (Artikel 22 des Statuts), bis zu
einem Höchstbetrag von insgesamt 25.000 Dollar;
c) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von

1 Million Dollar im Zweijahreszeitraum 2008-2009, von de-
nen der Generalsekretär bestätigt, dass sie für Sicherheits-
maßnahmen gemäß Abschnitt XI Ziffer 6 der Resolution
59/276 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2004 er-
forderlich sind;

2. trifft den Beschluss, dass der Generalsekretär dem
Beratenden Ausschuss sowie der Generalversammlung auf
ihrer dreiundsechzigsten und vierundsechzigsten Tagung
über alle nach den Bestimmungen dieser Resolution einge-
gangenen Verpflichtungen und die damit zusammenhängen-
den Umstände Bericht zu erstatten und der Versammlung in
Bezug auf diese Verpflichtungen ergänzende Voranschläge
vorzulegen hat;

3. beschließt für den Zweijahreszeitraum 2008-2009
für den Fall, dass der Generalsekretär auf Grund eines Be-
schlusses des Sicherheitsrats Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit der Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Hö-
he von mehr als 10 Millionen Dollar eingehen muss, dass die-
se Angelegenheit der Generalversammlung vorzulegen ist be-
ziehungsweise dass der Generalsekretär, falls die Versamm-

lung ihre Tagung unterbrochen hat oder nicht tagt, eine wie-
deraufgenommene Tagung oder eine Sondertagung der Ver-
sammlung zur Behandlung der Angelegenheit einzuberufen
hat.

RESOLUTION 62/240

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 22. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/563/Add.1, Ziff. 48).

62/240. Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum
2008-2009

Die Generalversammlung

trifft folgenden Beschluss:

1. Der Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum
2008-2009 wird auf den Betrag von 150 Millionen US-Dollar
festgesetzt;

2. die Mitgliedstaaten leisten Vorauszahlungen an den
Betriebsmittelfonds entsprechend dem von der Generalver-
sammlung verabschiedeten Schlüssel für die Beiträge der
Mitgliedstaaten zum Haushalt 2008;

3. auf diese Vorauszahlungen sind anzurechnen:

a) die Guthaben der Mitgliedstaaten, in Höhe des berei-
nigten Betrags von 1.025.092 Dollar, auf Grund der in den
Jahren 1959 und 1960 vorgenommenen Übertragungen von
dem Überschusskonto an den Betriebsmittelfonds;

b) die von den Mitgliedstaaten gemäß den Resolutio-
nen der Generalversammlung 60/250 vom 23. Dezember
2005 und 60/283 vom 7. Juli 2006 vorgenommenen Barvor-
auszahlungen an den Betriebsmittelfonds für den Zweijahres-
zeitraum 2006-2007;

4. sollte die Summe der Guthaben und der Vorauszah-
lungen eines Mitgliedstaats an den Betriebsmittelfonds für
den Zweijahreszeitraum 2006-2007 die Höhe der von dem
Mitgliedstaat nach Ziffer 2 zu leistenden Vorauszahlung
übersteigen, wird der Mehrbetrag auf die von dem Mitglied-
staat für den Zweijahreszeitraum 2008-2009 zu entrichtenden
Beiträge angerechnet;

5. der Generalsekretär wird ermächtigt, folgende Be-
träge aus dem Betriebsmittelfonds vorzufinanzieren:

a) die Beträge, die erforderlich sind, um bis zum Ein-
gang der Beiträge die Mittelbewilligungen zu finanzieren;
diese Vorschüsse sind zurückzuerstatten, sobald Einnahmen
aus Beiträgen dafür verfügbar werden;

b) die Beträge, die zur Finanzierung von Verpflichtun-
gen erforderlich sind, die auf Grund der Resolutionen der Ge-
neralversammlung, insbesondere Resolution 62/239 vom
22. Dezember 2007 über unvorhergesehene und außerordent-
liche Ausgaben, ordnungsgemäß genehmigt sind; der Gene-
ralsekretär stellt die für die Rückerstattung an den Betriebs-
mittelfonds erforderlichen Mittel in den Haushaltsvoran-
schlag ein;

c) die erforderlichen Beträge für die Weiterführung des
revolvierenden Fonds zur Finanzierung verschiedener sich




